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AUS DEM STADTRAT
 

Änderung Sitzungsbeginn:

Dienstag, 6. März 2018
18.00 Uhr Ausschuss für Bauen, Wohnen und Mobilität, Rathaus

BEKANNTMACHUNGEN

ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNG
ÜBER VORARBEITEN IM SINNE DES § 44 
EnWG ZUR GEPLANTEN ERDGASLEITUNG 
ZEELINK, PLANFESTSTELLUNGSABSCHNITT 
REGIERUNGSBEZIRK DÜSSELDORF, IN DEN 
KOMMENDEN WOCHEN.
Die ZEELINK Erdgasleitung, die Voraussetzung für die Umstellung 
von L-Gas auf H-Gas ist, startet an der belgischen Grenze bei 
Aachen und endet im Westmünsterland bei Legden. Sie ist ein 
Gemeinschaftsprojekt der Thyssengas GmbH und der Open  Grid 
Europe GmbH, die die Bau- und Betriebsaktivitäten in der Zeelink 
GmbH & Co. KG (Essen) gebündelt haben.

Mit der Errichtung dieser Erdgasleitung mit einem Durchmesser 
von rd. 1 Meter (DN 1000) ist die Open  Grid Europe GmbH beauf-
tragt worden.

Der Bau und Betrieb einer solchen Erdgasleitung bedarf gemäß 
§ 43 des Energiewirtschaftsgesetzes (EnWG) der Planfeststel-
lung. Für die Erstellung des erforderlichen Planwerkes sind ver-
schiedene Vorarbeiten im Sinne des § 44 EnWG durchzuführen. 
Zu diesen Vorarbeiten gehören u.a. Kampfmittelerkundungen, 
geologische Baugrund- und archäologische Untersuchungen. 
Von den Vorarbeiten sind einzelne Grundstücke entlang der vo-
raussichtlichen Trasse betroffen. Die Vorarbeiten im Bereich der   
Stadt Krefeld werden voraussichtlich bis zum Jahresende abge-
schlossen sein.

Die hier genannten Vorarbeiten werden durch beauftragte Un-
ternehmen durchgeführt. Die Unternehmen sind angewiesen, 
erforderliche Betretungen der Grundstücke äußerst schonend 
auszuüben. Etwaige durch die Vorarbeiten entstehende unmit-
telbare Vermögensnachteile, insbesondere Flurschäden, werden 
im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen durch die Zeelink 
GmbH & Co. KG entschädigt.

Mit diesen Vorarbeiten wird nicht über den Bau der geplanten 
Erdgasleitung entschieden.

Sollten Sie Rückfragen zu den Vorarbeiten haben, finden Sie ei-
ne kurze Beschreibung der Tätigkeiten auf www.zeelink.de. Sie 
können sich aber auch gerne an die folgende Mail-Adresse wen-
den vorarbeiten@zeelink.de.

Die Kampfmitteluntersuchung wird durch die zuständige Bezirks-
regierung Dezernat Kampfmittelräumung 22, Bezirksregierung 
Düsseldorf ausgeführt.

B E K A N N T M A C H U N G 

FRÜHZEITIGE BETEILIGUNG DER 
ÖFFENTLICHKEIT AN DER BAULEITPLANUNG
Die Stadt Krefeld beabsichtigt die Aufstellung des Bebauungs-
planes Nr. 736 – Flensburger Zeile / Lübecker Weg –.

Ziel des Bebauungsplanes ist die Schaffung der planungsrecht-
lichen Voraussetzungen für die Neubebauung der Flächen der 
ehemaligen Gärtnerei und der Deutschen Bahn AG durch die 
Ausweisung eines Allgemeinen Wohngebietes.

 

Nach § 3 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) in der zurzeit gülti-
gen Fassung ist die Öffentlichkeit möglichst frühzeitig über die 
allgemeinen Ziele und Zwecke der Planung, sich wesentlich 
unterscheidende Lösungen, die für die Neugestaltung oder 
Entwicklung des Gebietes in Betracht kommen, und die voraus-
sichtlichen Auswirkungen der Planung öffentlich zu unterrichten; 
ihr ist Gelegenheit zur Äußerung und Erörterung zu geben.

Die Unterrichtung und Erörterung erfolgt

 am Donnerstag, dem 15.03.2018, 18.00 Uhr,
 in der Mensa der Gesamtschule Uerdingen 
 (Standort Lübecker Weg), Lübecker Weg 56, 
 47829 Krefeld,

durch sachkundige Mitarbeiter des Fachbereiches Stadtplanung.

Der v. g. Veranstaltungsort ist durch die Buslinien 058 und 059 
(Haltestelle Arndtstraße, Fußweg 5 Min.) und die Straßenbahn-
linie 043 (Haltestelle Lange Straße, Fußweg 10 Min.) erreichbar.
An der Veranstaltung kann jeder teilnehmen. Es ist Gelegenheit 
zur Äußerung und Erörterung gegeben.

Der Planentwurf sowie die wesentlichen Ziele der Planung sind 
auch im Internet unter www.krefeld.de/bauleitplanverfahren 
abrufbar.
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K R E F E L D E R  A M T S B L A T T
Äußerungen zur Planung können auch nach dem vorgenann-
ten Anhörungstermin innerhalb einer Woche beim Fachbereich 
Stadtplanung, Parkstraße 10, 47829 Krefeld, Zimmer 330, schrift-
lich bzw. per E-Mail vorgebracht oder zu Protokoll gegeben wer-
den. Auch hierbei kann die Planung mit sachkundigen Mitarbei-
tern des Fachbereiches erörtert werden.

Der Fachbereich Stadtplanung ist durch den Regionalexpress 
RE 42 und die Regionalbahnen RB 33 / 35 (Haltstelle Krefeld-Uer-
dingen Bf), die Straßenbahnlinie 043 und die Buslinien 054, 058, 
831, 927 und 941 (Haltestelle Uerdingen Bf) sowie die Buslinien 
058 und 059 (Haltestelle Querstraße) erreichbar.

Bei gleichlautenden Eingaben (Unterschriftenlisten, vervielfältig-
te gleichlautende Texte, etc.) wird um die Benennung desjenigen 
gebeten, der die gemeinschaftlichen Interessen vertritt.

Mit Verweis auf das Datenschutzgesetz wird darauf aufmerksam 
gemacht, dass die Namen der Einsender von Stellungnahmen in 
den Vorlagen für die öffentlichen Sitzungen des Rates und der 
Ausschüsse aufgeführt werden können, soweit dieses die Ein-
sender nicht ausdrücklich verweigern.

Zur besseren Orientierung ist das Plangebiet in einem Kartenaus-
schnitt dargestellt.

Krefeld, den 19.02.2018
Jürgen Hengst
Bezirksvorsteher

„Krefelder Amtsblatt“ 

Für den Inhalt verantwortlich: Der Oberbürgermeister der Stadt Krefeld, Presse und Kommunikation, Rathaus, Tel. 86 14 02. Das Amtsblatt wird kostenlos 
abgegeben und ist in den Rathäusern Krefeld, Fischeln, Hüls und Uerdingen einzusehen. Das Krefelder Amtsblatt stellen wir allen Interessierten jeweils am 
Erscheinungstag (in der Regel wöchentlich donnerstags) im Internet auch  kostenlos als PDF-Datei zur Verfügung. Es ist unter www.krefeld.de/amtsblatt 
zu finden. Dort kann man auch einen E-Mail Newsletter abonnieren, der über das Erscheinen eines neuen Amtsblattes informiert. Bei Postbezug beträgt 
das Bezugsgeld (einschl. Porto) jährlich 79,40 Euro. Bestellung an: Stadt Krefeld, 13 - Presse und Kommunikation, Von-der-Leyen-Platz 1, 47798 Krefeld.

NOTDIENSTE
Innung für 
Sanitär-Heizung-Klima-Apparatebau

02.03. – 04.03.2018
Hans Schneiders
Breslauer Straße 256 | 47829 Krefeld
94 45 23

09.03. – 11.03.2018
Stockmanns GmbH & Co. KG
Hermannstraße 2 a | 47798 Krefeld
77 31 01

AUF EINEN BLICK

NOTDIENSTE
Elektro-Innung Krefeld
0180 5 66 05 55

ÄRZTLICHER DIENST

ÄRZTLICHER BEREITSCHAFTSDIENST 116 117
ÄRZTLICHER NOTDIENST:
Der Notdienst in Krefeld ist unter der Telefon-Nr. 
0180 5044100 montags, dienstags und donners-
tags von 19.00 Uhr bis 7.00 Uhr, mittwochs von 
14.00 Uhr bis 7.00 Uhr und freitags von 14.00 Uhr 
bis Montagmorgen um 7.00 Uhr erreichbar.

ZAHNÄRZTE:
Der Zahnärztliche Notdienst ist unter der Te-
lefon-Nr. 01805 986700 zu erreichen. Sprech-
zeiten: samstags, sonntags und feiertags von 
10.00 bis 12.00 Uhr und von 18.00 bis 19.00 Uhr, 
 mittwochs- und freitagsnachmittag von 17.00 bis 
19.00 Uhr,  montags, dienstags und donnerstags 
von 21.00 bis 22.00 Uhr.

0800 111 0 111 und 0800 111 0 222

TELEFONSEELSORGE


